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59 EINLADUNG ZUR NÄCHSTEN SITZUNG DES KREISTAGES DES HOCHSAUERLANDKREISES 
AM 02.06.2023 

 
Gem. § 33 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden Fassung gebe ich 
hiermit bekannt, dass die nächste Sitzung des Kreistages des Hochsauerlandkreises am Freitag, dem 
02.06.2023, Beginn: 15:00 Uhr, im Sitzungssaal „Sauerland“ (Raum Nr. F1) des Kreishauses, Steinstraße 27, 
59872 Meschede, stattfindet. 
 
Tagesordnung 
 
I  Öffentlicher Teil 
 
1. Einwohnerfragestunde gem. § 12 der Geschäftsordnung für den Kreistag 
 
2. Annahme der Niederschrift über die Sitzung des Kreistages am 24.03.2023 
 
3. Um-/Neubesetzung von Kreistagsausschüssen, Beiräten und Drittorganisationen 
 hier:  Antrag der FDP-Kreistagsfraktion vom 11.05.2023 
 
4. Gewährung einer Entschädigung für Online-Fraktionssitzungen 
 
5. Bestellung eines Beamten zum Kämmerer des Hochsauerlandkreises 
 
6. Aktionsprogramm Kommune-Frauen in die Politik! 
 
7. Überörtliche Prüfung gem. § 105 GO NRW durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) 
 hier: a) Kenntnisnahme des Kreistages zum Bericht über das Ergebnis der Beratungen des Prüfbe-

  richts im Rechnungsprüfungsausschuss und 
  b) Beschlussfassung des Kreistages zu den Stellungnahmen der Verwaltung zu den im Prüfbe-

  richt enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen 
 
8. Wahl der Vertrauenspersonen für die bei den Amtsgerichten im Hochsauerlandkreis zu bildenden Aus-

schüsse zur Wahl der Schöffinnen/Schöffen und Jugendschöffinnen/-schöffen 
 
9. Haushaltsangelegenheiten 
 
9.1 Bericht über die Umsetzung der Bundes-/Landesmittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 
 
9.2 Haushalt 2023; 
 1. Bericht zur Ausführung des Haushalts 
 
10. Wirtschaft, Struktur, Digitalisierung und Tourismus 
 
10.1 Verabschiedung des kreisweiten Nahmobilitätskonzeptes 
 hier: Antrag der FDP - Kreistagsfraktion vom 11.05.2023 
 
10.2 Förderung von Lastenrädern und Fahrradanhängern 
 hier: Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN vom 18.03.2022 
 
10.3 Deutschlandticket 

hier:  Anerkennung des Deutschlandtickets und Bereitstellung der rechtlichen Grundlagen zur Weiter-
 leitung der Ausgleichszahlungen von Bund und Land an die Verkehrsunternehmen 

 
10.4 Beteiligung des Hochsauerlandkreises an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH; 
 hier: Änderung des Gesellschaftsvertrages 
 
11. Umweltangelegenheiten 
 
11.1 Entwicklung eines Konzeptes zur zweckentsprechenden und gezielten Verwendung von Ersatzgeld 
 
12. Angelegenheiten des Rettungsdienstes 
 
12.1 Neufassung der Anlage A zum Rettungsdienstbedarfsplan betreffend die Aus- und Weiterbildung 
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12.2 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Einführung eines Telenotarzt-Systems Süd-
westfalen 

 
12.3 Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Erweiterung und Betrieb eines technischen Leit-

stellenverbundes zwischen den Kreisen Hochsauerlandkreis, Märkischen Kreis, Kreis Olpe, Kreis Sie-
gen-Wittgenstein und dem Kreis Soest 

 
12.4 Abschluss von öffentlich-rechtlichen Verträgen zur Notarztgestellung (Versorgungsbereiche Meschede 

und Sundern); Sachstand des Vergabeverfahrens 
 hier: Ermächtigung des Kreisausschusses 
 
13. Angelegenheiten der Jugendhilfe 
 
13.1 Mietbeitrittserklärung für den Neubau der Kita Wassermühle in Brilon 
 
13.2 Mietbeitrittserklärung für die Umnutzung des Bestandsgebäudes in Marsberg, Bredelarer Str. 33 in eine 

fünfgruppige Kita 
 
14. Bauangelegenheiten 
 
14.1 Sanierung des Berufskollegs Olsberg, Gebäude 1 
 hier: Abschlussbericht der Verwaltung 
 
II  Nichtöffentlicher Teil 
 
15. Beteiligung des Hochsauerlandkreises an der Flughafen Paderborn/Lippstadt GmbH 
 hier: a) Zeitliche Verlängerung der Verwendungsfrist von Seiten der kommunalen Gesellschafter be-

  reits bewilligter und ausgezahlter Investitionskostenzuschüsse sowie 
  b) Umwandlung im Rahmen des umgesetzten Sanierungskonzeptes bewilligter Mittel in ein Dar-

  lehen 
 
16. Grundstücksangelegenheiten 

Verkauf des Teileigentums am Haus der Landwirtschaft, Dünnefeldweg 13, 59872 Meschede 
 
17. Mögliche Gründung eines kommunalen Unternehmens zur Beteiligung an Projekten der Erzeugung re-

generativer Energien auf Flächen im Hochsauerlandkreis; 
 hier: Antrag der Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 16.05.2023 sowie Ergänzung vom 

 17.05.2023 und Antrag der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.05.2023 
 
Meschede, 25.05.2023 
 
gez. 
Dr. Schneider 
Landrat 
 
 
60 ALLGEMEINVERFÜGUNG ZUR UMSETZUNG DER BEKANNTMACHUNG DES BUNDESMINIS-

TERIUMS FÜR GESUNDHEIT (BMG) NACH § 79 ABS. 5 ARZNEIMITTELGESETZ (AMG) VOM 19. 
4. 2023 (BANZ AT 25.04.2023 B4) BEZÜGLICH DES VERSORGUNGSMANGELS DER BEVÖLKE-
RUNG MIT ANTIBIOTIKAHALTIGEN SÄFTEN FÜR KINDER 

 
Hochsauerlandkreis Meschede, den 23. Mai 2023 
- Der Landrat – 
Fachbereich Ordnung, Verkehr und Gesundheit 
Untere Gesundheitsbehörde 
- Gesundheitsamt – 
 
Allgemeinverfügung zur Umsetzung der Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit 
(BMG) nach § 79 Abs. 5 Arzneimittelgesetz (AMG) vom 19. 4. 2023 (BAnz AT 25.04.2023 B4) bezüglich 
des Versorgungsmangels der Bevölkerung mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder 
 
Die folgende Allgemeinverfügung ergeht auf Grundlage von § 79 Abs. 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) vom 
12. Dezember 2005 (BGBI. I S. 3394) in der z. Z. geltenden Fassung i. V. m. § 1 Abs. 2 Nr. 3a der Verordnung 
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über die Zuständigkeiten im Humanarzneimittel-, Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf dem Ge-
biet des Schutzes vor nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen vom 25. Januar 2022 
(GV. NRW. S. 100) in der z. Z. geltenden Fassung sowie der Bekanntmachung des Bundesministeriums für 
Gesundheit (BMG) vom 19. April 2023 (BAnz AT 25.04.2023 B4). 
 

Allgemeinverfügung 
 
Regelungen 
Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten für öffentliche Apotheken, die ihren Sitz im Gebiet des 
Hochsauerlandkreises haben.  
 
I. Gestattung 
Den öffentlichen Apotheken im Gebiet des Hochsauerlandkreises wird in Bezug auf in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht zugelassene antibiotikahaltige Säfte für Kinder folgende Abweichung von § 73 Abs. 3 Nr. 1 
AMG gestattet: 
• Die Bestellung der betreffenden Arzneimittel durch die Apotheken kann erfolgen, ohne dass der jewei-

ligen Apotheke zu diesem Zeitpunkt eine Bestellung einer einzelnen Person und eine Verschreibung für 
das betreffende Arzneimittel vorliegen. 

• Eine Bevorratung der betreffenden Arzneimittel kann in angemessenem Umfang bis zu einem 4-Wo-
chenvorrat, zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Versorgung der Kunden der Apotheke, erfolgen. 

• Diese Ausnahme gilt nur für Arzneimittel, die aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum bezogen werden. 

 
Die weiteren Vorgaben des § 73 Abs. 3 AMG bleiben unberührt. 
 
Die nach § 18 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) in jedem Fall der Verbringung aufzuzeichnenden Anga-
ben sind durch die Apotheke vorzuhalten und auf Verlangen der zuständigen Aufsichtsbehörde unverzüglich 
bereitzustellen.  
 
Hinweis: 
Die Beratungspflichten, die sich aus § 20 Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) ergeben, sind zu beachten. 
 
II. Geltungsdauer 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.  
 
Die Gestattung gilt bis einschließlich 31.12.2023.  
 
Sollte das Bundesministerium für Gesundheit bereits zuvor feststellen, dass ein Versorgungsmangel oder eine 
bedrohliche übertragbare Krankheit im Sinne des § 79 Abs. 5 AMG nicht mehr vorliegt, endet diese Gestattung 
mit dem Zeitpunkt der Feststellung und Bekanntmachung. Maßgebend ist der Tag nach der entsprechenden 
öffentlichen Bekanntmachung des Bundesministeriums für Gesundheit im Bundesanzeiger. 
 
Diese Allgemeinverfügung kann jederzeit ganz oder teilweise widerrufen oder mit Nebenbestimmungen ver-
sehen werden. 
 
Begründung 
 
Die hierfür erforderliche Feststellung des Bundesministeriums für Gesundheit nach § 79 Abs. 5 Satz 5 AMG 
liegt durch die Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 19.04.2023 veröffentlicht am 25.04.2023 (BAnz AT 
25.04.2023 B4) vor. Konkret hat das BMG folgendes festgestellt:  
 
„Auf Grund des § 79 Absatz 5 des Arzneimittelgesetzes (AMG) macht das Bundesministerium für Gesundheit 
bekannt: 
Derzeit besteht nach Mitteilung des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte in Deutschland ein 
Versorgungsmangel mit antibiotikahaltigen Säften für Kinder. Bei antibiotikahaltigen Arzneimitteln in Form von 
Säften handelt es sich um Arzneimittel, die zur Vorbeugung oder Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankun-
gen eingesetzt werden. Für diese Arzneimittel steht oftmals keine alternative gleichwertige Arzneimittelthera-
pie zur Verfügung. Diese Feststellung ermöglicht es den zuständigen Behörden der Länder, nach Maßgabe 
des § 79 Absatz 5 und 6 AMG im Einzelfall ein befristetes Abweichen von den Vorgaben des AMG zu gestat-
ten. Das Bundesministerium für Gesundheit wird bekannt machen, wenn der Versorgungsmangel nicht mehr 
vorliegt.“ 
 
Durch diese Allgemeinverfügung wird der legitime Zweck erreicht, die Versorgung der Bevölkerung mit antibi-
otikahaltigen Säften für Kinder sicherzustellen. Die getroffene Maßnahme ist geeignet, da den Apotheken eine 
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weitere Möglichkeit zur Beschaffung und Bevorratung entsprechender Arzneimittel eröffnet wird. Die Maß-
nahme ist auch angemessen und auf das erforderliche Maß begrenzt, da sich diese Allgemeinverfügung da-
rauf beschränkt, den Apotheken die Bestellung der betreffenden Arzneimittel ohne vorliegende Bestellung 
einzelner Personen sowie eine Bevorratung bis zu einem Vierwochenbedarf aus EU- Ländern oder Staaten 
der EWR zu gestatten. Die weiteren Voraussetzungen des § 73 Abs. 3 AMG sind einzuhalten. Überdies ist die 
Maßnahme auf den Versorgungsmangel befristet und endet spätestens am 31.12.2023. 
 
Der Widerrufsvorbehalt stützt sich auf § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
und ermöglicht es der Behörde ggf. kurzfristig zu reagieren, wenn dies insbesondere aus Gründen der Arznei-
mittelsicherheit erforderlich sein sollte. 
 
Rechtsbehelf 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach deren Bekanntgabe Klage vor dem Ver-
waltungsgericht Arnsberg, 59821 Arnsberg, Jägerstraße 1 erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur 
Niederschrift des/der Urkundenbeamten/in der Geschäftsstelle Klage einzulegen. 
 
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).* 
 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. 
* Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Hinweis: 
 
Der Gesetzgeber hat das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft. Sofern dieser 
Bescheid aus Ihrer Sicht fehlerhaft ist, empfehle ich Ihnen, sich zur Vermeidung unnötiger Kosten vor Erhe-
bung einer Klage zunächst mit mir in Verbindung zu setzen – am besten schriftlich. In vielen Fällen können so 
Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage eventuell behoben werden. Die Klagefrist wird hierdurch je-
doch nicht verlängert. 
 
Meschede, 23.05.2023 
 
Im Auftrag 
gez. 
Menne 
Fachbereichsleiterin 
 
 
61 BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE ÖFFENTLICHE AUFLEGUNG DER VORSCHLAGSLISTEN FÜR 

DIE WAHL DER JUGENDSCHÖFFINNEN UND JUGENDSCHÖFFEN 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 16.05.2023 die Vorschlagslis-
ten zur Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für die Jugendkammern des Landgerichts Arnsberg 
und für die gemeinsamen Jugendschöffengerichte Brilon und Meschede für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
aufgestellt. 
 
Die Vorschlagslisten liegen gem. § 35 Abs. 3 des Jugendgerichtsgesetzes (JGG) eine Woche ab dem Tag 
nach dem Erscheinen des Amtsblattes während der Dienststunden beim Kreisjugendamt in 59872 Meschede, 
Steinstr. 27, Zimmer 373, zu jedermanns Einsicht auf. 
 
Gegen die Vorschlagsliste kann gem. § 37 des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) binnen einer Woche, 
gerechnet vom Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder zu Protokoll mit der Begründung Einspruch erhoben 
werden, dass in die Vorschlagsliste Personen aufgenommen sind, die nach § 32 nicht aufgenommen werden 
durften oder nach den §§ 33, 34 nicht aufgenommen werden sollten. 
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Meschede, 17.05.2023 
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
 
Im Auftrag 
gez. 
Saritzali 
 
 
62 UNGÜLTIGKEITSERKLÄRUNG EINES DIENSTAUSWEISES 
 
Der am 07.03.1985 vom Landrat des Hochsauerlandkreises ausgestellte und bis zum 31.12.2025 gültige 
Dienstausweis Nr. 0494 der tariflich Beschäftigten Frau Ingrid Hillebrand ist verlorengegangen und wird hiermit 
für ungültig erklärt.   
 
Hochsauerlandkreis 
Der Landrat 
 
Im Auftrag  
gez. 
Clement 
 
 
63 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 10 DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESET-

ZES (BIMSCHG) I. V. M. § 21 A DER 9. VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-
IMMISSIONSSCHUTZGESETZES (9. BIMSCHV) 

 
Antrag der Windpark Remblinghausen GmbH & Co. KG, v.d. EMG EnergieManagement Verwaltungs-

gesellschaft mbH, v.d. Herrn GF Sebastian Schirp 
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die Errichtung und den Betrieb von zwei 

Windenergieanlagen (WEA 1 und WEA 2) des Typs Nordex N163/5.x mit einer Nabenhöhe von 164 m 
und einer Nennleistung von 5.700 kW 

 
im Stadtgebiet Meschede 

 
-Erteilung der Genehmigung- 

 
Der Hochsauerlandkreis hat, als zuständige Genehmigungsbehörde, der Windpark Remblinghausen GmbH & 
Co. KG, v.d. EMG EnergieManagement Verwaltungsgesellschaft mbH, v.d. Herrn GF Sebastian Schirp, Klein-
oberfeld 5, 76135 Karlsruhe, auf ihren Antrag vom 07.05.2021 die Genehmigung gem. § 4 BImSchG für die 
Errichtung und den Betrieb von zwei Windenergieanlagen (WEA 1 und WEA 2) des Typs Nordex N163/5.x mit 
einer Nabenhöhe von 164 m und einer Nennleistung von 5.700 kW in der Gemarkung Remblinghausen in der 
Flur 11 auf dem Flurstück 92 und in der Flur 5 auf den Flurstücken 13, 8, 12, 7, 55, 4, 40, 46, 3 am 09.05.2023 
erteilt. 
 
Gemäß § 1 Abs. 1 in Verbindung mit Ziffer 1.6.2 des Anhanges 1 der Verordnung über genehmigungsbedürf-
tige Anlagen (4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) und den Bestimmun-
gen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das beantragte Vorhaben einer Genehmigung 
nach diesen Vorschriften. 
 
Die Genehmigung wird im nachstehend aufgeführten Umfang entsprechend den Antragsunterlagen, die ver-
bindlicher Bestandteil der Genehmigung sind, wie folgt erteilt:  
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Gegenstand des Antrages ist die Errichtung und der Betrieb von zwei Windenergieanlagen  
 
Be-
zeich-
nung 

Typ Anlagen-
Nr.  

Nenn-
leis-
tung 
[kW] 

Na-
ben-
höhe 
[m] 

Rotor-
durch-
messer 
[m] 

Ge-
samt-
höhe 
[m] 

Gemar-
kung 

Flur Flurstück(e) 

WEA 1 Nordex  
N 163/5.x 

8194590.1 5.700 164 163 245,5 Rembling-
hausen 

5 4,7,12,13,55 
11 92 

WEA 2 Nordex 
N 163/5.x 

8194590.2 5.700 164 163 245,5 Rembling-
hausen 

5 3,8,40,46 

 
Eingeschlossene Genehmigungen 
Die Genehmigung schließt gemäß § 13 BImSchG folgende Entscheidungen ein: 
• die Baugenehmigung gem. § 74 BauO NRW 2018, 
• die Zustimmung gem. § 14 Abs. 1 LuftVG und 
• die Waldumwandlungsgenehmigung gem. § 9 Abs. 1 BWaldG i. V. m. § 39 LFoG NRW 
 
Nebenbestimmungen 
Der Genehmigungsbescheid enthält Nebenbestimmungen zur Sicherstellung des Immissionsschutzes, zur 
Bauausführung, zum Brandschutz, zum Landschafts- und Artenschutz, zu Belangen des Arbeitsschutzes, zum 
Gewässerschutz, zur Flugsicherung, zum Trinkwasser- und Gesundheitsschutz, zur Inanspruchnahme von 
Wald / Waldumwandlung und zu Stromleitungen.  
 
Die Entscheidung über den Antrag wird hiermit gem. § 10 Abs. 8 BImSchG i.V.m. § 21a der 9. BImSchV 
öffentlich bekannt gemacht. 
 
Der Genehmigungsbescheid und die dazugehörigen Unterlagen, sowie die gem. § 16 UVPG erforderlichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens, liegen in der Zeit vom 26.05.2023 bis zum 
09.06.2023 bei den folgenden Stellen aus und können dort während der angegebenen Zeiten eingesehen 
werden: 
 
1. Stadt Meschede 

Technisches Rathaus 
Zimmer 106b, Sophienweg 3, 59872 Meschede 
Montag, Dienstag und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie 
Donnerstag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr 

 
2. Genehmigungsbehörde: 

Hochsauerlandkreis 
Untere Umweltschutzbehörde/Immissionsschutz 
Zimmer 235, Am Rothaarsteig 1, 59929 Brilon 
Montag bis Freitag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, sowie  
Montag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 Uhr bis 15:30 und  
Dienstag von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung unter 02961/94-3211 

 
Des Weiteren kann der Genehmigungsbescheid auf der Internetseite des Hochsauerlandkreises 
(https://www.hochsauerlandkreis.de/hochsauerlandkreis/buergerservice/bauen/wohnen/kataster/bekanntma-
chung-oeff) in der Zeit vom 26.05.2023 bis zum 09.06.2023 eingesehen werden. 
 
Dieser Bekanntmachungstext, der Genehmigungsbescheid und seine Begründung sind während der genann-
ten Auslegungszeit über das zentrale UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter https://www.uvp-
verbund.de/startseite abrufbar.  
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben ha-
ben, als zugestellt. 
 
Diese öffentliche Bekanntmachung ersetzt die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Per-
sonen, die Einwendungen erhoben haben.  
 
Bis zum Ablauf der Klagefrist kann der Genehmigungsbescheid von den Personen, die Einwendungen erho-
ben haben, schriftlich oder elektronisch bei der Unteren Umweltschutzbehörde/Immissionsschutzbehörde, Am 
Rothaarsteig 1, 59929 Brilon (E-Mail: immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de) angefordert werden. 
 

mailto:immissionsschutz@hochsauerlandkreis.de
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Nach § 10 Abs. 8 Satz 1 BImSchG kann die Zustellung des Genehmigungsbescheides an die Personen, die 
Einwendungen erhoben haben, durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Von der Möglichkeit 
wurde Gebrauch gemacht, da die Mehrheit der Einwender im Stadtgebiet Meschede wohnen und somit die 
Möglichkeit haben, den Genehmigungsbescheid bei der Genehmigungsbehörde und der Stadt Meschede ein-
zusehen. 
 
Einwendungen: 
Die Einwendungen gegen die Errichtung und den Betrieb der Windenergieanlagen werden zurückgewiesen, 
soweit ihnen nicht durch Änderung der Genehmigungsunterlagen, Ergänzungen und Nebenbestimmungen 
(Bedingungen und Auflagen) in dem Genehmigungsbescheid Rechnung getragen wird.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
  
Gegen den Bescheid können Sie vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 
Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster binnen eines Monats, nachdem der Bescheid bekannt gegeben wurde, 
schriftlich Klage erheben.  
  
Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des 
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet 
sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 
VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedin-
gungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen 
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-
Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).*  
  
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen ange-
geben werden. Wird die Klage schriftlich erhoben, soll die angefochtene Verfügung in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.  
 * Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.de. 
 
Brilon, 25.05.2023 
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64 ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG GEMÄß § 5 ABS. 2 DES GESETZES ÜBER DIE UMWELT-

VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG (UVPG) 
 

Antrag der Felix Nova GmbH  
auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG 

 
im Stadtgebiet Arnsberg 

 
Die Felix Nova GmbH, v.d. Geschäftsführer, Dr. Thomas Tschiesche  mit Sitz in 32369 Rahden, Lehmförder 
Straße 80, hat beim Hochsauerlandkreis, als zuständiger Genehmigungsbehörde, am 24.01.2023 die Ertei-
lung einer Genehmigung zur Errichtung und Betrieb von 2 Windenergieanlagen vom Typ Nordex N-163/6.x 
mit einer Nabenhöhe von 164 m, einem Rotordurchmesser von 163 m, einer Gesamthöhe von 245,5 m und je 
7,0 MW Nennleistung in Arnsberg, auf den Flurstücken 383, 139, 432, 384, 434 und 247, in der Flur 2 in der 
Gemarkung Niedereimer beantragt. 
 
Das Vorhaben gehört zu den unter Ziffer 1.6.2 des Anhangs 1 der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten 
Anlagen.  
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